Grundlagen des Handelns der Landesstelle Kinder- und Jugendschutz Sachsen-Anhalt e.V.
Grundlagen unseres Handelns bilden 

· die UN-Kinderrechtskonvention als gesellschaftliche Perspektive,

· die Rechtsgrundlagen des Kinder- und Jugendschutzes (Art. 2, 5, 6 GG und § 1, 9 und 14 SGB VIII)

· die einschlägigen Jugendschutzbestimmungen (JuSchG, JmStV usw.) als staatlicher Auftrag

· ein europäisches Denken und Handeln als zukünftige Dimension in der Entwicklung der Kinder- und Jugendschutzreglungen. 

Das Handeln der Landesstelle Kinder- und Jugendschutz Sachsen-Anhalt e.V. berücksichtigt die folgenden methodischen Grundprinzipien: 

· Beteiligung, Mitbestimmung

· geschlechtsspezifische Sicht auf die Lebenswelten von Mädchen und Jungen bzw. Frauen und Männern

· ganzheitliche bzw. systemische Betrachtung von Problemlagen

· Methodenvielfalt

· Nachhaltigkeit

· Qualitätsentwicklung und -sicherung.

In welchen Arbeitsbereichen handeln wir?

Belastungen und Gefährdungen beim Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen treten gegenwärtig in vielschichtiger Art und Weise auf. Die Komplexität der Lebenswelten und deren schneller Wandel erfordern immer wieder neue, differenzierte Analysen der aktuellen Lebenssituation, die als Grundlage jeglicher Arbeit dienen. Der Kinder- und Jugendschutz in Sachsen-Anhalt ist heute auch über die Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe hinaus als Querschnittsaufgabe pädagogisch- politischer Arbeit zu bestimmen. Sie bezieht sich auf drei Kategorien:

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz umfasst alle pädagogischen Anstrengungen, die das Ziel verfolgen, die Sozialisation junger Menschen zu unterstützen. Kinder und Jugendliche sollen befähigt werden, die altersgemäßen Entwicklungsaufgaben befriedigend zu lösen. Dies beinhaltet heute auch, mit Belastungen und Gefährdungen leben zu lernen und sie zu bewältigen. Differenzierte Präventionskonzepte sollen die individuellen und sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen stärken und ausbauen. Einzelne pädagogische Konzepte und Maßnahmen orientieren sich an den jeweils besonderen Bedingungen der Lebens- und Lernorte wie beispielsweise Kindertagesstätte, Schule, Jugendarbeit, Heimerziehung und Familie.

Der strukturelle Kinder- und Jugendschutz konzentriert sich auf die äußeren Rahmenbedingungen der Lebenswelten junger Menschen. Er benennt öffentlich die strukturellen Beeinträchtigungen und bemüht sich um deren Veränderung. Diese Perspektive greift die Grundprogrammatik des SGB VIII § 1 auf, "positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie für eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen".

Der kontrollierend-eingreifende Kinder- und Jugendschutz umfasst das "klassische" Handlungspotential des sog. "gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes" und richtet sich primär an Erwachsene, Gewerbetreibende und Institutionen. Gesetzliche Regelungen sollen vor allem extreme Gefährdungen rechtlich bewerten und Sanktionen ermöglichen. 



Mit pädagogischen Projekten, politischen und intervenierenden Initiativen und Maßnahmen ist die Landesstelle Kinder- und Jugendschutz Sachsen-Anhalt e.V. zur Zeit in folgenden Handlungsfeldern vorrangig tätig: 

· Neureligiöse und ideologische Gemeinschaften, Okkultismus, Satanismus

· Kinder- und Jugendmedienschutz

· Geschlechtsbezogene Themenstellungen als grundsätzliche Handlungsoption des kinder- und jugendschutzrelevanten Handelns (Gender-mainstreaming und geschlechtspezifische Angebotsmöglichkeiten)

Andere Handlungsfelder werden nach entsprechenden Möglichkeiten und Ressourcen bearbeitet bzw. mit kooperierenden Fachstellen umgesetzt: 

· Sucht und Abhängigkeit (im Bereich Jugendhilfe)

· Aggression und Delinquenz, Kriminalprävention

· Gewalt gegen Frauen, Kinder und Männer

· Freizeit und Konsum

· Umwelt und Gesundheit

· Sexualität

· Arbeit und Beruf

· Rechtsextremismus.

Die haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Landesstelle Kinder- und Jugendschutz Sachsen-Anhalt e.V. arbeiten mit vielfältigen Arbeitsformen:

Die vielfältigen Aufgaben im Kinder- und Jugendschutz erfordern unterschiedliche Arbeitsformen. Diese richten sich an MultiplikatorInnen z.B. in Schule und Jugendhilfe sowie an politische Entscheidungsträger. Modellhaft wird auch mit Kindern und Jugendlichen direkt gearbeitet.

Die Landesstelle Kinder- und Jugendschutz Sachsen-Anhalt e.V. konzentriert sich auf die folgenden Arbeitsformen: 

· Veröffentlichung von didaktischen Arbeitsmaterialien für die pädagogische Praxis und Erarbeitung von Beiträgen für Fachzeitschriften

· Fortbildungsarbeit: Angebote von ein- und mehrtägigen Fachseminaren, Durchführung von Informationsveranstaltungen sowie Referententätigkeit

· Öffentlichkeitsarbeit: Zusammenarbeit mit verschiedenen Presseagenturen, Präsentationen bei Großveranstaltungen und Fachmessen, Gestaltung einer eigenen Homepage

· Fachberatung: Angebot einer themenbezogenen Fachberatung für MultiplikatorInnen hinsichtlich von Maßnahmen und Projekten

· koordinierende und vernetzende Tätigkeit durch die Mitarbeit in Arbeitsgruppen und durch die Kooperation in Projekten anderer Institutionen

· Politikbegleitung: Fachberatung von Entscheidungsträgern im politischen Meinungsbildungsprozess, Einbringen von Themen in politische Strukturen, entschiedener politischer Einsatz für Kinder und Jugendliche

· Vernetzung: politische und fachliche Unterstützung von kinder- und jugendschutzrelevanten Initiativen der Mitglieder sowie anderer kinder- und jugendschutzrelevanter Träger

· Entwicklung und Durchführung von Praxisprojekten, deren Dokumentation und Aufbereitung für die Fachöffentlichkeit 

Die Landesstelle Kinder- und Jugendschutz Sachsen-Anhalt e.V.
Als BERATUNGS- UND SERVICEEINRICHTUNG

Die Leistungen der Landesstelle Kinder- und Jugendschutz Sachsen-Anhalt e.V. werden effizient und kurzfristig angeboten durch

die MitarbeiterInnen direkt und mit Unterstützung von virtuellen Leistungen unter Nutzung der neuen Medien. 

